








2.5. Traktandum 5: Wahlen 

2.5.1. Verwaltungsrat 

Nachdem die dreijährige Amtsdauer der Herren Dr. Thomas Lustenberger und Dr. 
Rudolf Hug mit dieser Generalversammlung endet, beantragt der Verwaltungsrat deren 
Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren, wobei Herr Hug diese 
Amtsdauer aufgrund der Altersbeschränkung in den Statuten nicht mehr wird beenden 
können. 

Die Wahlperiode von Herrn Erich Walser, Vizepräsident des Verwaltungsrates und 
Mitglied des Gremiums seit 1999, endet mit der heutigen Generalversammlung. Herr 
Erich Walser steht für eine erneute Wiederwahl nicht zur Verfügung. Der Vorsitzende 
dankt Herrn Walser für seine langjährige, wertvolle Tätigkeit als Verwaltungsrat und 
seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens. 

Als Nachfolger von Erich Walser stellt sich Herr Dr. Ralph-Thomas Honegger, Leiter 
Anlagen der Helvetia-Gruppe, zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt der Gene
ralversammlung die Wahl von Herrn Dr. Honegger. 

Die Wiederwahl bzw. Wahl erfolgt einzeln: 

2.5.1.1. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Thomas Lustenberger 
f"'1951 J für eine Amtsdauer von drei Jahren. 

Herr Dr. Thomas Lustenberger wird mit überwältigender Mehrheit 
(S'396'660 Ja-Stimmen) bei 387'910 Nein-Stimmen und 5'394 Enthaltungen wie
dergewählt. Herr Dr. Thomas Lustenberger nimmt die Wahl dankend an. 

2.5.1,2. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Rudolf Hug {"'1944] 
tür eine Amtsdauer von drei Jahren. 

Herr Dr. Rudolf Hug wird mit überwältigender Mehrheit (8'775'553 Ja-Stimmen) 
bei 9'052 Nein-Stimmen und 5'359 Enthaltungen wiedergewählt. Herr 
Dr. Rudolf Hug nimmt die Wahl dankend an. 

2.5.1.3. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Dr. Ralph- Thomas Honegger 
f"'1959] für eine Amtsdauer von drei Jahren. 

Herr Dr. Ralph-Thomas Honegger wird mit überwältigender Mehrheit 
(S'777'S60-Ja-Stimmenl bei 6'282 Nein-Stimmen und 5'S22 Enthaltungen 
gewählt. Herr Dr. Ralph-Thomas Honegger nimmt die Wahl dankend an. 
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2.5.2. Revisionsstelle 

Im Namen des Verwaltungsrates stellt der Vorsitzende den folgenden Antrag: 

Die KPMG AG, Zürich, sei für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen. 

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wahl von KPMG AG, 
Zürich, als Revisionsstelle mit grosser Mehrheit (8'784'238 Ja-Stimmen) bei 697 Nein
Stimmen und 5'029 Enthaltungen zu. 

Der Vertreter der KPMG AG, Herr Martin Schaad, nimmt die Wahl dankend an. 

2.6. Traktandum 6: Schaffung von genehmigtem Kapital 

Art. 3a der Statuten der Gesellschaft beinhaltet ein genehmigtes Kapital im Maximalbetrag 
von CHF 200'000'000.00. Die entsprechende Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Kapital
erhöhung ist am 26. März 2012 abgelaufen. Um die Handlungsfähigkeit zur Umsetzung neuer 
Projekte zu erhalten, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Schaffung 
eines neuen genehmigten Kapitals in der Höhe von höchstens CHF 200'000'000.00 durch 
Ausgabe von höchstens 4'000'000 vollliberierten Namenaktien a CHF 50.00 nominal, wobei 
die Erhöhung durch Festübernahme erfolgen kann. Der Verwaltungsrat soll ermächtigt wer
den, diese Kapitalerhöhung bis zum 28. März 2014 vorzunehmen. Der Ausgabebetrag soll 
durch den Verwaltungsrat festgesetzt werden. Bezugsrechte können unter gewissen Um
ständen ausgeschlossen werden. 

Nachdem seitens der Aktionäre keine Begehren um Auskunft oder Erläuterungen gestellt 
werden, stellt der Vorsitzende im Namen des Verwaltungsrates der Generalversammlung 
den Antrag, die Statuten mit einem neuen Art. 3a wir folgt zu ergänzen (bei Streichung des 
bisherigen Art. 3a): 

.. Art. 3a: Genehmigtes Kapital 
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 28. März 2014 
um höchstens CHF 200'000'000.00 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 4'000'000 voll 
zu liberierenden Namenaktien a CHF 50.00 nominal. 

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder aus
zuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien verwendet werden sollen {Tl für 
die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder Immobilien 
durch Aktientausch, (2) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unterneh
men, Unternehmensteilen, Beteiligungen, Immobilien oder neuer Investitions vor- haben oder 
(3l für eine internationale Platzierung von Aktien. Aktien, für welche Bezugsrechte einge
räumt, aber nicht ausgeübt werden, sind im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. 

Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwal
tungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage sowie den Zeit
punkt der Dividendenberechtigung festzusetzen. Die neuen Namenaktien unterliegen nach 
dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 6 der Statuten . .. 

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates mit grosser Mehrheit 
(6'852'230 Ja-Stimmen) bei 1 '928'562 Nein-Stimmen und 9'172 Enthaltungen zu. 

Im Übrigen gelten die Statuten unverändert weiter. 
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Anmerkung des Protokollführers: Über den Beschluss unter diesem Traktandum wurde von 
Herrn Stefan Walder, Notar-Stellvertreter, Notariat Riesbach-Zürich, mit separatem Proto
koll eine öffentliche Urkunde erstellt. 

3. Schluss der Versammlung 

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 17.20 Uhr mit dem Hinweis, dass die von der Ge
neralversammlung gefassten Beschlüsse nach Fertigstellung des Protokolls am Sitz der Gesell
schaft zur Einsicht aufgelegt werden. 

Zürich, den 2. April 2012 

Der Vorsitzende: Der Protokollführer: 

e 
~ 

Hans Engel 
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